
 
A n t r a g : 

 
1. Die Stadt Neumünster bestätigt und bekräf-

tigt nach Maßgabe der als Anlage beige-
fügten Vorgaben, dass die SWN Stadtwer-
ke Neumünster Beteiligungen GmbH mit 
der Durchführung des ÖPNV im Stadtge-
biet, sofern er auf den der SWN Stadtwerke 
Neumünster Beteiligungen GmbH erteilten 
Linienverkehrsgenehmigungen und dem 
sich daraus ergebenden Liniennetz beruht, 
aufgrund gesellschafts- und kommunal-
rechtlicher Maßgaben betraut ist. 

 
2. Die Ratsversammlung weist die Vertreter 

der Gesellschafterversammlung der SWN 
Stadtwerke Neumünster Beteiligungen 
GmbH an, sicherzustellen, dass die SWN 
Stadtwerke Neumünster Beteiligungen 
GmbH die Vorgaben dieses Beschlusses 
beachtet und den ÖPNV im Stadtgebiet 
Neumünster diesen Vorgaben gemäß 
durchführt.  

 
 


